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Vertrag über die praktische Ausbildung 
zwischen 

Firma / Betrieb / Unternehmen:   

Betriebliche Betreuer / Betreuerin:    

Straße, Haus-Nr.:     

PLZ, Ort:    

Telefon:      E-Mail:   

 

und dem Schüler / der Schülerin 
 

Nachname:   

 

______________________________________________________________________ 

Vorname:  ______________________________________________________________________   

Straße, Haus-Nr.:   ______________________________________________________________________   

PLZ, Ort : ______________________________________________________________________  

Telefon:  __________________________   E-Mail:  ____________________________________  

  

Die praktische Ausbildung wird im Rahmen der Berufsfachschule Elektrotechnik – Schwerpunkt 
Mechatronik abgeleistet. Hierdurch wird kein Ausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder 

Arbeitsverhältnis eingegangen.  
 

§ 1 Dauer der praktischen Ausbildung 

• Die fachpraktische Ausbildung dauert ein Schulhalbjahr und umfasst 160 Stunden in der Zeit vom 

8. Februar 2027 bis 14. Juni 2027. Es ist wie folgt gegliedert:  

(1) eine Kompaktwoche in der Zeit 8. – 12. Februar 2027 

(2) wöchentlich an einem Praktikumstag in der Zeit vom 15. Februar 2027 bis 14. Juni 2027. Der Tag der 

praktischen Ausbildung ist der Dienstag. 

• Die tägliche Arbeitszeit sollte i. d. R. 8 Stunden betragen. 

• In den Schulferien findet grundsätzlich kein Praktikum statt. Ein Praktikumszeitplan kann auf der Homepage 

eingesehen werden. 
 

Sollte es zu Abweichungen bei den Arbeitszeiten oder dem Einsatzort (z.B. Homeoffice) kommen, müssen diese 
im Vorfeld mit der Schule abgesprochen werden.  
 

§ 2 Pflichten des Schülers / der Schülerin während der praktischen Ausbildung  

Der Schüler / die Schülerin verpflichtet sich,  

1. alle ihm oder ihr angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen. 

2. die ihm oder ihr im Rahmen der praktischen Ausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen. 

3. den Weisungen zu folgen, die ihm oder ihr im Rahmen der praktischen Ausbildung von Beschäftigten des 

Betriebes oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden. 

4. die für den Betrieb geltenden Vorschriften (z. B.: Unfallverhütungsvorschriften, Betriebsordnungen) 

einzuhalten. 

5. das Berichtsheft sorgfältig zu führen und es der zuständigen betrieblichen Stelle und der Schule vorzulegen. 

6. Werkzeuge, Maschinen und sonstige Einrichtungen des Betriebes pfleglich zu behandeln. 
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7. die Interessen des Betriebes zu vertreten und über Betriebsvorgänge Stillschweigen zu wahren. 

8. bei Fernbleiben den Betrieb und die Schule unverzüglich zu benachrichtigen, bei Erkrankung ist eine 

ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

 
Bei Minderjährigen verpflichten sich die Sorgeberechtigten, den Schüler oder die Schülerin zur Erfüllung seiner 
oder ihrer Pflichten anzuhalten.  
 

§ 3 Pflichten des Betriebes  

Der Betrieb verpflichtet sich,  
1. dem Schüler oder der Schülerin auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen einen möglichst umfassenden Überblick 

über betriebliche Abläufe sowie Inhalte einer entsprechenden Berufsausbildung zu vermitteln.  

2. die Führung des Berichtsheftes zu überprüfen. 

3. auf die Eignung des Schülers / der Schülerin zu achten und ggf. mit ihm / ihr über die Zweckmäßigkeit der 

Fortsetzung seiner Ausbildung zu sprechen. 

4. bei minderjährigen Schülern und Schülerinnen die Jugendarbeitsschutzbestimmungen zu berücksichtigen.  
 

§ 4 Pflichten der gesetzlichen Vertreter – Sorgeberechtigten -  

Die mit unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter - Sorgeberechtigten - haben den Schüler / die Schülerin zur 
Erfüllung der ihm / ihr aus dem Vertrag erwachsenden Verpflichtungen anzuhalten. Sie haften selbstschuldnerisch 
neben dem Schüler / der Schülerin für alle vorsätzlich oder grob fahrlässig und rechtswidrig verursachten 
Schäden.  
  

§ 5 Zeugnis  

Bei Beendigung oder Auflösung des Vertragsverhältnisses stellt der Betrieb eine Bescheinigung über Art und 
Dauer der praktischen Ausbildung aus. Über die verrichteten Tätigkeiten ist eine Beurteilung abzugeben.  
  

§ 6 Kündigung des Vertrages  

Der Vertrag kann mit einer mit zweiwöchentlicher Frist zum Monatsende gekündigt werden (BGB über 
Arbeitsverhältnisse §§ 622 ff BGB). Bei einem wichtigen Grund entfällt die Kündigungsfrist (§ 626 BGB). Die 
Kündigung muss schriftlich und unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen. Ein Wechsel des Betriebes ist der 
Schule zu melden, die Klassenlehrkraft muss der neuen praktischen Ausbildung zustimmen.  
 

§ 7 Unfallversicherungsschutz  

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ergibt sich aus den einschlägigen Vorschriften des SGB 7.  
  

§ 8 Kenntnisnahme der Schule  

Der Vertrag wird mit Genehmigung der Schule wirksam.  
  

§ 9 Sonstige Vereinbarungen  

 

......................................................................................................................................................................  
 

......................................................................................................................................................................   
 

 

________________________________ __________________________________ 
Ort, Datum 

 

Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

________________________________ __________________________________  
Unterschrift des Betriebes Unterschrift des Sorgeberechtigten  
 

 

Die Schule benennt eine Betreuungslehrkraft für die praktische Ausbildung, die mit dem betrieblichen 
Betreuer / der betrieblichen Betreuerin Kontakt aufnehmen wird. 
 

Betreuungslehrkraft: Herr / Frau ________________________________________________________ 

  E-Mail: ________________________________________________________ 

 
 

Die praktische Ausbildung ist geeignet. ___________________________________________________________ 
  Ort, Datum    Unterschrift der Schule  



   __________________________________ 
 Ort, Datum   Unterschrift des Unternehmens 
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Berufsbildende Schulen Buxtehude 
Abteilung Hauswirtschaft und Pflege/BES 
BFS Elektrotechnik – Schwerpunkt Mechatronik 
 
 
Anlage zum Vertrag über die praktische Ausbildung (Praktikum) 
 

Tätigkeitsschwerpunkte während der praktischen Ausbildung (Praktikum) in der  
Berufsfachschule Elektrotechnik – Schwerpunkt Mechatronik 

 
 

Je nach Praktikumsbetrieb kann der Umfang der einzelnen Tätigkeitsschwerpunkte variieren. Bitte machen Sie durch 
das Ankreuzen der Tätigkeiten kenntlich, welche Tätigkeitsschwerpunkte der Schüler / die Schülerin während des 
Praktikums in Ihrem Unternehmen erfährt. 
 
Aufbau und Organisation des Praktikumsbetriebs 

o Grundlegende Struktur und Aufgabenbereiche des 
Betriebs kennenlernen (Werkstatt, Lager, Büro). 

o Einfache Arbeitsabläufe im technischen Bereich 
verstehen und beobachten. 
 

Sicherheit und Gesundheitsschutz 

o Einführung in grundlegende Arbeitsschutz-
maßnahmen und Unfallverhütung. 

o Kennenlernen und korrekte Verwendung von 
Schutzausrüstung. 

o Beachtung einfacher ergonomischer Grundsätze 
am Arbeitsplatz. 
 

Umweltschutz 

o Grundregeln für umweltschonendes Arbeiten 
kennenlernen. 

o Trennen und fachgerechtes Entsorgen von 
einfachen Abfällen (z. B. Papier, 
Verpackungsmaterialien, Metallreste). 
 

Arbeitsplanung/Arbeitsorganisation 

o Planung und Durchführung einfacher 
Arbeitsschritte unter Anleitung. 

o Ordnung am Arbeitsplatz sicherstellen. 
 

 

Spezifische Schwerpunkte nach Fachbereichen: 

• Kraftfahrzeugtechnik 

- Fahrzeugpflege und -kontrolle: 
o Sichtprüfung von Fahrzeugen auf offensichtliche 

Schäden oder Mängel. 
o Durchführung einfacher Arbeiten wie Reifendruck 

messen und auffüllen, Fahrzeugreinigung. 

- Grundlegende Wartung: 
o Unterstützung bei Ölwechseln und Kontrolle von 

Flüssigkeitsständen. 
o Einfache Montagearbeiten wie das Wechseln von 

Scheibenwischern. 
o Kontrollieren und Nachfüllen von 

Betriebsflüssigkeiten 

- Werkzeughandhabung: 
o Kennenlernen und Pflege von Handwerkzeugen 

und Messgeräten. 
o Umgang mit Spezialwerkzeugen und 

Diagnosemittel 
 
 
 

• Metalltechnik 

- Manuelle Bearbeitung: 
o Grundlagen des Feilens, Sägens und Bohrens 

erlernen. 
o Unterstützung bei einfachen 

Montagetätigkeiten. 

- Materialkunde: 
o Grundlegende Eigenschaften von Metallen 

und deren Verwendung im Betrieb 
kennenlernen. 

o Einfache Übungen zur Maßkontrolle mit 
Schieblehre oder Lineal. 

- Maschinenbedienung: 
o Unter Anleitung Maschinen vorbereiten und 

bedienen (z. B. Standbohrmaschine). 
o Einfache Wartungsarbeiten wie Reinigen und 

Schmieren durchführen. 
 

• Elektrotechnik 

- Einfache Installationsarbeiten: 
o Unterstützung bei Verdrahtung von Steckern 

oder einfachen Schaltungen. 
o Aufbau einfacher Schaltungen (z. B. 

Parallelschaltungen) nach Anleitung. 

- Grundlagen der Messung: 
o Messen von Spannung und Strom mit 

Multimetern unter Anleitung. 
o Erkennen und Verstehen von 

Schutzmaßnahmen (z. B. Sicherungen). 

- Bauteilkenntnis: 
o Kennenlernen grundlegender elektrischer 

Bauteile wie Widerstände, Schalter und Relais. 
 

Unternehmensspezifische Tätigkeiten 

 

o    

 

o    

 

o    

 

 

 


